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Wenn du mit deiner Schule abklärst, dass sie dich weiterhin auf der Lehrkräfteliste (als "Null-
Stelle") führen und sie damit einverstanden sind, dass du zurückkehrst, dann ist es kein
Problem.
(Das Restrisiko ist dasselbe wie für jede Lehrkraft: Überbesetzung und schulformgleiche oder
schulformfremde Abordnung)
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